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der Note bestätigt sondern auch erklärt, dass dieselbe hier eine günstige Aufnahme 
gefunden habe. Baron Haymerle ist ganz damit einverstanden, dass in einer von den 
Grossmächten zu beschickenden Conferenz die Flüchtlingsfrage behandelt werde. 
Ein bestimmter Ort für diese Conferenz ist in der russischen Note, die überhaupt in 
sehr vagen Ausdrücken abgefasst sein soll, nicht enthalten, Haymerle hat offenbar 
sich über die Note nicht äussern wollen bevor er nicht über die Aufnahme die sie bei 
den anderen Mächten fand unterrichtet war. Diese Aufnahme war bei England, 
Frankreich und Italien, keine den Wünschen der Ostmächte entsprechende und der 
Minister Haymerle hat dem Grafen Duchätel gegenüber unverholen sein Bedauern 
ausgedrückt, dass sie beim französischen Cabinete so wenig Anklang gefunden habe. 
Ähnlich soll er sich Elliot gegenüber in Bezug auf das englische Cabinet geäussert 
haben. Der französische Botschafter sagte mir, dass man der Note in London noch 
weniger Sympathie entgegengebracht habe als in Paris, Frankreich werde sich in die
ser Frage von England nicht trennen; wenn Italien an seinem Standpunkte festhält 
und mit Frankreich und England zusammengeht, so dürfte die russische Note 
schliesslich doch nur ein Schlag in’s Wasser sein.

Meine Umfrage bei den hiesigen Gesandten ob ihren Regierungen die Note mitge- 
theilt worden sei hatte ein negatives Resultat, keinem von Allen war etwas davon 
bekannt. Graf Duchätel meinte sie werde erst nach Vereinbarung der Grossmächte 
den übrigen Staaten zur Kenntniss gebracht werden; es ist jedoch bis jetzt noch gar 
nichts darüber bestimmt.
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2665. Generalkonsul Hitz

Politisches Departement. Antrag vom 28. Mai 1881

Unterm 2. Dezember 1879 hat der Bundesrat dem Antrag des politischen Depar
tements, Herrn Generalkonsul Hitz, mit Rüksicht auf den gegen ihn waltenden Straf
prozess pt0 Unterschlagung einen Urlaub von 2 Monaten zu erteilen, abgelehnt1 und 
in Übereinstimmung unterm 27. April 1880 eine Anfrage der nationalrätlichen 
Geschäftsprüfungskommission, ob er Hrn. Hitz einen Urlaub zu erteilen gedenke, 
verneinend beantwortet.2

Laut Mitteilung des Geschäftsträgers der Vereinigten Staaten von Amerika, Hrn. 
Fish, ist seither in dem Prozess gegen Herrn Hitz von dessen Frau als Klägerin, mit 
Rüksicht auf dessen amtlichen Charakter als agent politique, seine Verweisung vor 
den Statsgerichtshof statt vor das gewöhnliche Gericht verlangt worden. Doch 
gesteht die Regierung der Vereinigten Staten Herrn Hitz jenen Charakter nicht zu.3

1. Vgl. E 1004 1 /119, Nr. 6541.
2. Vgl. E 1004 1/121, Nr. 2259.
3. Vgl. DDS2, Nrn. 244, 305.
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Wenn nun Herr Fish diese Mitteilung in schonendster Weise gemacht hat, so geht aus 
derselben doch hervor, dass der Prozess gegen Herrn Hitz eine Wendung genommen 
hat, welche der Regierung ein längeres Verbleiben des leztern im Amte als unange
messen erscheinen lässt.

Die Angelegenheit ist bereits am 24. ds. Gegenstand der Berathung der Behörde 
gewesen und damals übereinstimmend dahin aufgefasst worden, dass, nachdem von 
Seite des Bundesrates bisher gegen Herrn Hitz, in Anbetracht von dessen Dienstlei
stungen und in der Erwartung eines günstigen Ausganges des Prozesses, möglichste 
Rüksicht beobachtet worden, nunmehr das Interesse des Landes dessen Rüktritt ver
lange. Das Departement ist damals eingeladen worden, einen Antrag in dem Sinne 
vorzulegen, Hrn. Hitz zur Einrichung seiner Demission einzuladen und anlässlich die 
Frage zu prüfen, ob nicht statt des bisherigen Generalkonsulates in Washington ein 
diplomatischer Posten zu kreiren sei.

Das Departement hat inzwischen seine daherigen Anträge vorgelegt und in Gut
heissung derselben wird heute vom Bundesrate

beschlossen:
1. Das Departement ist eingeladen, Herrn Hitz durch Schreiben nach vorgelegtem 

Entwurf zur Einreichung seiner Entlassung einzuladen4;
2. Von der Verwandlung des Generalkonsulats in einen diplomatischen Posten 

wird einstweilen Umgang und lediglich die Übertragung der interimistischen Leitung 
des Generalkonsulats an den zeitherigen Vizekonsul, Herrn Rudolph Gebner, in 
Aussicht genommen.

Das Departement ist eingeladen, die erstere Frage weiter zu prüfen und mit Bezug 
auf die leztere dem Bundesrat Anträge vorzulegen.5

4. Vgl. das Schreiben des Politischen Departements an H itz vom 30. 5 .1 8 8 1  (E 2 /1 5 0 6 ).
5. Zur Schaffung der Gesandtschaft in Washington vgl. die Botschaft des Bundesrates und den 
Bundesbeschluss vom 2 6 .1 1 .1 8 8 1  (BB1 1881, 4, S. 47 3 —475) sowie den GBer. 1882  (BB1 
1883, 2, S. 10f.).
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3101. Handelsvertrag mit Frankreich

Handels- und Landwirtschaftsdepartement. Antrag vom 23. Juni 1881

Mit Note vom 18. ds.2 gibt die französische Botschaft anher Kenntnis, dass die 
Regierung der französischen Republik bereit sei, die Unterhandlungen über einen 
neuen Handelsvertrag /zu vergl. Prot. v. 10. Mai N° 2280/ sofort zu eröffnen und

1. Abwesend: Hammer.
2. E 13 (B )/1 7 3 .
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